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RS OGH 1962/6/26 8Ob187/62
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.06.1962

Norm

ABGB §881 IA

ABGB §883

GmbHG §76 Abs2

Rechtssatz

Der gerichtliche Vergleich ersetzt die Form des Notariatsaktes bei dem Versprechen, den GmbH - Geschäftsanteil in

Zukunft an einen Dritten zu übertragen. Von der Angabe des Rechtsgrundes für den Erwerb des begünstigten Dritten

ist die Gültigkeit des Versprechens nicht abhängig (vgl Stanzl, HS 377).
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